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Fr iedhofsgebührensatzung der  Stadt  Büren 

vom 26.04.2013 

zur Friedhofssatzung der Stadt Büren 

 
 
Aufgrund des § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (GV NW S. 313), § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), und 
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt 
Büren in seiner Sitzung am 25.04.13 folgende Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der 
Stadt Büren beschlossen: 
 
 
 

§ 1 

Gebührenpflicht, Gebührentarif 
 
(1) Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für die 

Inanspruchnahme sonstiger Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren 
erhoben, die in einem Gebührentarif festgesetzt sind. Der Gebührentarif ist Bestandteil 
dieser Satzung. 

(2) Wird von einer Bestattung oder einer Benutzung der Einrichtungen der städtischen 
Friedhöfe nach Beantragung Abstand genommen, sind die Kosten von den Gebühren-
pflichtigen der Friedhofsverwaltung zu ersetzen, die durch die Vorbereitung der 
Bestattung oder der Benutzung der Einrichtungen der städtischen Friedhöfe entstanden 
sind. 

(3) Werden beantragte Leistungen der Friedhofsverwaltung nur teilweise in Anspruch 
genommen, so ist dennoch die volle Gebühr zu entrichten. 

 
 

§ 2 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig ist, wer eine Friedhofseinrichtung der Stadt Büren nutzt bzw. in 

Anspruch nimmt. 

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

 
 

§ 3 

Fälligkeit 
 
(1) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(2) Rückständige Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
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§ 4 

Schlussbestimmungen 
 
Diese Gebührensatzung mit Gebührentarif tritt am 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe der Stadt Büren vom 09. Juni 1999 
einschließlich aller Änderungssatzungen außer Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet  

 
oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Büren, den 26.04.13 
 
 
 
gez. Schwuchow 
 
 
Burkhard Schwuchow 
Bürgermeister 
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Stadt Büren          22.07.2013
  
Der Bürgermeister 
Abt. IV / Friedhofsverwaltung 
 
 
 

A m t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 
 

Außerdienststellung auf dem Friedhof in Steinhausen  
 
Der Ausschuss für  Bauen, Umwelt und Stadtplanung hat in seiner Sitzung am 16.07.2013 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Der Ausschuss für  Bauen, Umwelt und Stadtplanung beschließt  neu die Außerdienststellung 
der im beigefügten Plan dargestellten Flächen.  
 
Dieser Bereich umfasst die Gräber mit folgenden Grabnummern: 
227, 228, 229, 240, 242, 248, 249, 253, 254, 264, 265, 266, 271, 273, 274, 278,  
283, 284, 286, 292 – 297, 302, 316, 318, 319, 321, 327 – 329, 331, 332, 334, 344, 345, 346, 
347, 350 – 354. 
 
Hier sind weitere Beisetzungen untersagt, mit der Ausnahme bei Grabstätten, an denen noch 
ein Anrecht, gemäß der jetzt gültigen Satzung, auf eine weitere Bestattung besteht. 
 
 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
gez. Krause 
 
Marita Krause 
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters 
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW angeordnet, folgenden Beschluss 
des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Stadtplanung vom 16.07.2013 - 
Außerdienststellung auf dem Friedhof in Steinhausen  - öffentlich bekannt zu machen: 
 
 
 
Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtplanung beschließt neu die Außerdienst-
stellung der im beigefügten Plan dargestellten Flächen.  
 
Dieser Bereich umfasst die Gräber mit folgenden Grabnummern: 

 
227, 228, 229, 240, 242, 248, 249, 253, 254, 264, 265, 266, 271, 273, 274, 278,  
283, 284, 286, 292 – 297, 302, 316, 318, 319, 321, 327 – 329, 331, 332, 334, 344, 345, 
346, 347, 350 – 354. 

 
Hier sind weitere Beisetzungen untersagt, mit der Ausnahme bei Grabstätten, an denen 
noch ein Anrecht, gemäß der jetzt gültigen Satzung, auf eine weitere Bestattung besteht. 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeverordnung NRW (GO NW) kann die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren   
    wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  
    gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
    vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Büren, 22.07.2013 
 
 
gez. Krause 
 
Marita Krause 
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters 
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S t a d t  B ü r e n           
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdienststellung auf dem Friedhof in Steinhausen  
 
 
 
 
 
 
 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut für den neu festgelegten Bereich der Außerdienststellung 

für den Friedhof in Steinhausen mit dem Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt und 

Stadtplanung vom 16.07.2013 übereinstimmt. 

 
 
Die Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung 

von kommunalem Ortsrecht vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 05. August 2009 (GV. NRW. S. 442, ber. S. 481), wurden beachtet. 

 
 
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an. 
 
 
 
 
gez. Krause 
 
Marita Krause 
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters 
 
 
 
Stadt   B ü r e n   
Königstraße 16 
33142 Büren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Jahrgang                                        22.07.2013                                         Nr. 9 / S. 10 

 
A m t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 

 
 
Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplane s „Windenergie“ 

- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 5  (2b) BauGB 
 
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 folgenden Beschluss 
gefasst: 

Der Rat der Stadt Büren beschließt gemäß § 2 Abs. 1  BauGB i.V.m. § 5 Abs. 2b 
BauGB die Aufstellung des sachlichen Teilflächennut zungsplanes „Wind-
energie“, der Windkonzentrationszonen mit Ausschlus swirkung nach § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB darstellen soll. 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der räumliche Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplans erstreckt 
sich über das gesamte Stadtgebiet. 

Der Teilflächennutzungsplan soll Windkonzentrationszonen mit Ausschlusswirkung 
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in der Stadt Büren darstellen. Die Stadt Büren verfolgt 
mit diesem Plan einerseits das Ziel, die Energiewende auf lokaler Ebene zu forcieren 
und andererseits, städtebaulich sinnvolle, landschaftsplanerisch / naturräumlich 
geeignete und dem Schutzgut Mensch verpflichtete Konzentrationszonen 
auszuweisen. 

Die Erarbeitung soll sich an aktuellstem Recht orientieren und somit die neuere 
Unterscheidung zwischen sogenannten „harten“ und „weichen“ Tabuzonen sowie den 
aktuellen Windenergieerlass NRW 2011 und das allgemeine übergeordnete Ziel der 
Energiewende berücksichtigen. 

 
 
 
gez. Schwuchow 
 

Burkhard Schwuchow  

Bürgermeister  
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Hiermit wird gem. § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW angeordnet, folgenden 

Beschluss des Rates vom 18.07.2013 öffentlich bekannt zu machen: 

 

Der Rat der Stadt Büren beschließt gemäß § 2 Abs. 1  BauGB i.V.m. § 5 Abs. 2b 

BauGB die Aufstellung des sachlichen Teilflächennut zungsplanes „Wind-

energie“, der Windkonzentrationszonen mit Ausschlus swirkung nach § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB darstellen soll. 

 

 

 

Büren, 19. Juli 2013 

 

 

gez. Schwuchow 

 

Burkhard Schwuchow 

Bürgermeister 
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Bestätigung nach § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 

 

 

 

Hiermit wird bestätigt, 

 

dass der Ratsbeschluss vom 18.07.2013 zum Sachlichen 

Teilflächennutzungsplan „Windenergie“  ordnungsgemäß zustande 

gekommen ist, 

 

dass in der Präambel dieses zur öffentlichen Bekanntmachung vorbereiteten 

Aufstellungsbeschlusses das Datum des Ratsbeschlusses eingesetzt ist und 

 

dass der Wortlaut dieses Aufstellungsbeschlusses mit dem Ratsbeschluss vom 

18.07.2013 übereinstimmt. 

 

 

Büren, 19. Juli 2013 

 

 

gez. Schwuchow 

 

Burkhard Schwuchow 

Bürgermeister 
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Stadt   B ü r e n   
Königstraße 16 
33142 Büren 
 
 
 

A m t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Bebauungsplan Nr. 1 "Im Steinfeld" – 3. Änderung in  der Gemarkung Brenken 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
2. Offenlegung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB i.V.m.  § 13a BauGB 

 
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 30.08.2012 folgenden Beschluss 
gefasst: 

Die Verwaltung wird beauftragt, im Sinne einer grun dlegenden Überarbeitung 
des Bebauungsplans Nr. 1 „Im Steinfeld“ in Brenken das beschleunigte 
Verfahren gem. § 13 a BauGB zur 3. Änderung durchzu führen. 

Der o.a. Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) aufgestellt. 

Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss werden  
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung ist im beigefügten Lageplan, der keine 
Planaussagen enthält, gekennzeichnet. 

Um nun eine grundsätzliche, den städtebaulichen Zielen der Stadt Büren angepasste 
Bebauung zu erreichen und den Bauherren und Eigentümern die Möglichkeit zu 
eröffnen, ihre Gebäude den aktuellen modernen Bauformen anzupassen, hat sich die 
Stadt Büren entschlossen, den Bebauungsplan grundsätzlich zu ändern. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 1 „Im Steinfeld“ – 3. Änderung in Brenken liegt 
mit Begründung in der Zeit von 

Donnerstag, 01.08.2013 bis einschließlich Freitag, 13.09.2013 

im Rathaus der Stadt Büren, Königstraße 16, 33142 Büren, Abteilung IV -Planen und 
Bauen - Zimmer 5, während der Dienststunden öffentlich aus: 

Montag bis Donnerstag   8.30  -  12.00 Uhr   und   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag   8.30  -  12.00 Uhr 
 
Während der Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit über die Ziele, Zwecke und 
wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. Stellungnahmen zu dem 
Entwurf einschließlich Begründung können auch innerhalb der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift zu den o. g. Zeiten bei der Stadtverwaltung Büren, 
Königstraße 16, Zimmer 5, 33142 Büren, vorgebracht werden. 

Hinweis:  Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan gem. § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, 
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im  
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Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist. 
 
 
 
gez. Schwuchow 
 
 
Burkhard Schwuchow  

Bürgermeister  

 
 
 
 
Anlage: 
- Geltungsbereich 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Hiermit wird gem. § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW angeordnet, folgenden 

Beschluss des Rates vom 30.08.2012 öffentlich bekannt zu machen: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, im Sinne einer grun dlegenden Überarbeitung 

des Bebauungsplans Nr. 1 „Im Steinfeld“ in Brenken das beschleunigte 

Verfahren gem. § 13 a BauGB zur 3. Änderung durchzu führen. 

 

 

Büren, 19. Juli 2013 

 

 

gez. Schwuchow 

 

Burkhard Schwuchow 

Bürgermeister 
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Bestätigung nach § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 

 

 

 

Hiermit wird bestätigt, 

 

dass der Ratsbeschluss vom 30.08.2012 zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 1 „Im Steinfeld" ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

dass in der Präambel dieses zur öffentlichen Bekanntmachung vorbereiteten 

Aufstellungs- und Offenlegungsbeschlusses das Datum des Ratsbeschlusses 

eingesetzt ist und 

 

dass der Wortlaut dieses Aufstellungs- und Offenlegungsbeschlusses mit dem 

Ratsbeschluss vom 30.08.2012 übereinstimmt. 

 

 

Büren, 18. Juli 2013 

 

 

gez. Schwuchow 

 

Burkhard Schwuchow 

Bürgermeister 
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Stadt   B ü r e n   
Königstraße 16 
33142 Büren 
 
 
 

A m t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Bebauungsplan Nr. 9 "Friedhof" – 1. Änderung in der  Gemarkung Brenken 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB, 
2. Offenlegung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB i.V.m.  § 13a BauGB 

 
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am 31.01.2013 folgenden Beschluss 
gefasst: 

Die Verwaltung wird beauftragt, das beschleunigte V erfahren gem. § 13a BauGB 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Friedhof “ in Brenken 
durchzuführen. 

Der o.a. Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB), jedoch mit Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung und artenschutzrechtlicher Vorprüfung aufgestellt. 

Aufstellungs- und der Offenlegungsbeschluss werden hiermit  
öffentlich bekannt gemacht. 

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung ist im beigefügten Lageplan, der keine 
Planaussagen enthält, gekennzeichnet. 

Die Stadt Büren möchte im Innenbereich der Ortschaft Brenken ein Baufenster an 
einem Stichweg vom Myraweg erweitern. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 9 „Friedhof“ in Brenken liegt mit Begründung in 
der Zeit von 

Donnerstag, 01.08.2013 bis einschließlich Freitag, 13.09.2013 

im Rathaus der Stadt Büren, Königstraße 16, 33142 Büren, Abteilung IV -Planen und 
Bauen - Zimmer 5, während der Dienststunden öffentlich aus: 

Montag bis Donnerstag   8.30  -  12.00 Uhr   und   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag   8.30  -  12.00 Uhr 
 
Während der Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit über die Ziele, Zwecke und 
wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. Stellungnahmen zu dem 
Entwurf einschließlich Begründung können auch innerhalb der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift zu den o. g. Zeiten bei der Stadtverwaltung Büren, 
Königstraße 16, Zimmer 5, 33142 Büren, vorgebracht werden. 

Hinweis:  Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan gem. § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, 
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im  
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Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist. 
 
 
 
gez. Schwuchow 
 
 
Burkhard Schwuchow  

Bürgermeister  

 
 
 
 
Anlage: 
- Geltungsbereich 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Hiermit wird gem. § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW angeordnet, folgenden 

Beschluss des Rates vom 31.01.2013 öffentlich bekannt zu machen: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, das beschleunigte V erfahren gem. § 13a 

BauGB zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Fr iedhof“ in Brenken 

durchzuführen. 

 

 

 

Büren, 18. Juli 2013 

 

 

gez. Schwuchow 

 

Burkhard Schwuchow 

Bürgermeister 
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Bestätigung nach § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 

 

 

 

Hiermit wird bestätigt, 

 

dass der Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 9 „Friedhof" ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

dass in der Präambel dieses zur öffentlichen Bekanntmachung vorbereiteten 

Aufstellungs- und Offenlegungsbeschlusses das Datum des Ratsbeschlusses 

eingesetzt ist und 

 

dass der Wortlaut dieses Aufstellungs- und Offenlegungsbeschlusses mit dem 

Ratsbeschluss vom 31.01.2013 übereinstimmt. 

 

 

Büren, 18. Juli 2013 

 

 

gez. Schwuchow 

 

Burkhard Schwuchow 

Bürgermeister 
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Stadt B ü r e n   
Königstraße 16 
33142 Büren 
 
 
 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

 
 
Bebauungsplan Nr. 28 „Bahnhofstraße / Eickhoffer St raße“ in Büren, 
- Schlussbekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB i.V.m. §§ 13 und 30 (3) BauGB 
 
Der Rat der Stadt Büren hat am 18.07.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
Der Rat der Stadt Büren nimmt die Begründung zum Be bauungsplan zur 
Kenntnis und beschließt gem. § 10 BauGB i.V.m. §§ 7  und 41 GO NRW den 
Bebauungsplan Nr. 28 „Bahnhofstraße/Eickhoffer Stra ße“ in Büren als Satzung. 
Dieser Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 i.V.m. §§ 13 und 30 Abs. 3 BauGB in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) i.V.m. § 7 Abs. 
4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), i.V.m. 
den Vorschriften der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der Fassung 
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516/SGV. NRW 2023) -jeweils in gültiger Fassung- 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Jedermann kann den 
Bebauungsplan mit Begründung von diesem Tage an im Bauamt der Stadt Büren, 
Königstraße 16 - 18, 33142 Büren, Zimmer 5, während der Dienststunden einsehen 
und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Hinweise: (gem. §§ 44 Abs. 5 und 215 BauGB sowie § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW) 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 

fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Auf die Vorschriften des § 215 BauGB wird wie folgt hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Büren unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO 

NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Büren vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Büren, 22. Juli 2013 
 
 
 
gez. Krause 
 
Marita Krause 
Allgemeine Vertreterin 
des Bürgermeisters 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g  

 

Hiermit wird gem. § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW angeordnet, folgenden 
Satzungsbeschluss des Rates vom 18.07.2013 zum einfachen Bebauungsplans Nr. 
28 „Bahnhofstraße / Eickhoffer Straße“ in Büren öffentlich bekannt zu machen: 
„Der Rat der Stadt Büren nimmt die Begründung zum B ebauungsplan zur 
Kenntnis und beschließt gem. § 10 BauGB i.V.m. §§ 7  und 41 GO NRW den 
Bebauungsplan Nr. 28 „Bahnhofstraße/Eickhoffer Stra ße“ in Büren als 
Satzung.“ 
 

 

Büren, 22. Juli 2013 

 

gez. Krause 

 

Marita Krause 
Allgemeine Vertreterin 
des Bürgermeisters 
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B e s t ä t i g u n g  

nach § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 

 

 

 

Hiermit wird bestätigt, 

 

dass der Ratsbeschluss vom 18.07.2013 zum Satzungsbeschluss des 

Bebauungsplans Nr. 28 „Bahnhofstraße / Eickhoffer S traße“  in Büren 

ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

dass in der Präambel dieses zur öffentlichen Bekanntmachung vorbereiteten 

Satzungsbeschlusses das Datum des Ratsbeschlusses eingesetzt ist und 

 

dass der Wortlaut dieses Satzungsbeschlusses mit dem Ratsbeschluss vom 

18.07.2013 übereinstimmt. 

 

 

Büren, 22. Juli 2013 

 

 

gez. Krause 

 

Marita Krause 

Allgemeine Vertreterin 

des Bürgermeisters 
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Stadt B ü r e n   
Königstraße 16 
33142 Büren 
 
 
 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

 
 
Bebauungsplan Nr. 29 „Ostmauer“ in Büren, 
- Schlussbekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB i.V.m. §§ 13 und 30 (3) BauGB 
 
Der Rat der Stadt Büren hat am 18.07.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
Der Rat der Stadt Büren nimmt die Begründung zum Be bauungsplan zur 
Kenntnis und beschließt gem. § 10 BauGB i.V.m. §§ 7  und 41 GO NRW den 
Bebauungsplan Nr. 29 „Ostmauer“ in Büren als Satzun g. 
Dieser Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 i.V.m. §§ 13 und 30 Abs. 3 BauGB in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) i.V.m. § 7 Abs. 
4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), i.V.m. 
den Vorschriften der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der Fassung 
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516/SGV. NRW 2023) -jeweils in gültiger Fassung- 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Jedermann kann den 
Bebauungsplan mit Begründung von diesem Tage an im Bauamt der Stadt Büren, 
Königstraße 16 - 18, 33142 Büren, Zimmer 5, während der Dienststunden einsehen 
und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Hinweise: (gem. §§ 44 Abs. 5 und 215 BauGB sowie § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW) 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 

fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Auf die Vorschriften des § 215 BauGB wird wie folgt hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 

d) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

e) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

f) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Büren unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO 

NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Büren vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Büren, 22. Juli 2013 
 
 
 
gez. Krause 
 
Marita Krause 
Allgemeine Vertreterin 
des Bürgermeisters 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g  

 

Hiermit wird gem. § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW angeordnet, folgenden 
Satzungsbeschluss des Rates vom 18.07.2013 zum einfachen Bebauungsplans Nr. 
29 „Ostmauer“ in Büren öffentlich bekannt zu machen: 
„Der Rat der Stadt Büren nimmt die Begründung zum B ebauungsplan zur 
Kenntnis und beschließt gem. § 10 BauGB i.V.m. §§ 7  und 41 GO NRW den 
Bebauungsplan Nr. 29 „Ostmauer“ in Büren als Satzun g.“  
 
 

 

Büren, 22. Juli 2013 

 

 

gez. Krause 

Marita Krause 
Allgemeine Vertreterin 
des Bürgermeisters 
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B e s t ä t i g u n g  

nach § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 

 

 

 

Hiermit wird bestätigt, 

 

dass der Ratsbeschluss vom 18.07.2013 zum Satzungsbeschluss des 

Bebauungsplans Nr. 29 „Ostmauer“  in Büren ordnungsgemäß zustande 

gekommen ist, 

 

dass in der Präambel dieses zur öffentlichen Bekanntmachung vorbereiteten 

Satzungsbeschlusses das Datum des Ratsbeschlusses eingesetzt ist und 

 

dass der Wortlaut dieses Satzungsbeschlusses mit dem Ratsbeschluss vom 

18.07.2013 übereinstimmt. 

 

 

Büren, 22. Juli 2013 

 

 

gez. Krause 

 

Marita Krause 

Allgemeine Vertreterin 

des Bürgermeisters 

 
 
 
 
 
 
 


